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RECHTSGRUNDLAGEN 

§§ 1 - 4, 8 - 12 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
B.12.19B6 (BGBl. l S. 2253) 

- §§ 1, 6.8 ,11, 12, 14-23 der Baunutzungsverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15.09.1977 (BGBl.) I S. 1763) zuletzt 
geändert durch Veror.dnung vom 19 .12 .19B6 (BGB!. l S. 2665) 

- §§ 1 und 2 der Planzeichenverordnung vom 30 .07.19B1 (BGB!. 1 S. B33) 

§ 1 der Verordnung über die Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden 
Regelungen in dem Bebauungsplan,vom 28.01.1977 GVBl. I S. 102) 

§ 118 HBO vom 24 3 1986 (GVBl. J S. 2) 

§§ 5 und 51 der HGD in der Fassung vom 01.04 .1981 (GVBJ. l S. 66) 

--- ~RENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES 

BEBAUUNGSPLANES 

• • • ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG 

GE GEWERBEGEBIET 

MI MISCHGEBIET 
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SONOERGEßlET TENNISHALLE 

FLÄCHE FÜR OEN GEMEINBEDARF -FEUERWEHR -

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTGRE NZE 

GRUNDFLÄCHENZAHL 

GESCHOSSFLÄCHENZAHL 
OFFENE BAUWEISE 

BAUGRCNZE ÜBERBAUBARC FLÄCHE 

NICHl ÜBE RBA UBARE f LÄCHC 

BERE ICH OHNE EIN- U. AUSFAHRT 

ÖFFENTLICHE VERKEHR S fL~CHE 

DIE BREll[N DER F,HRBAHNC N UND GEHWEGE SINO~JEWE I LS 

DURCH MA SSANGABEN I N MEIERN FES TGELEGT . SOWEI T 
KEINE MASSE ANCE GE BE~, SIND SIE GRAPHISCH ZU ER­
MITlELNo 

PR IVATE GRÜNFLÄCHE -TEN NISSPORT ANLAGE -

BEPFLANZUNG UND GRÜNORDNUNG ( GEM. \ 9 1 1 ) NR . 25 au. b BauBG ) 

• • 
1: : : d 

A~PFLANZEN VON GROSSKRDN!GEN HEIMISCHEN OBS TGEH öLZEN 
UND LAUBBÄUMEN (S . PFLANZLISTE) 

ANPFLANZEN VOM HEIMISCHEN STRÄUCHERN (S.PFLANZLISTE) 

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN 
UND STRÄUCHERN ( S. PFLANZLISTE ) 

Pflanz] 1s te 

H o chs tä~rrige , he imische Obstbä um e 

Großkron1ge, heim i sche Laubbäume 

T1 l1e corocta 
Carp~ nus betu )us 
C!ue rcus robur 
Ace r c2rripestre 
Prunus 3 Vium 
~ ~ er ps~udoplatanus 

Heimische Sträucher: 

VJburnum opulus 
Sor bus aucuparia 
Corylus avellana 
Euonymus europaeus 
Cornus sangu1nea 
Lo nicera xylos te um 
l1gustrum vulga r e 
Sarn bucus nigra 
Crataegus monogyna 

NACHRCHTL ICHE ÜBERNAHME 

~.' i nterl1nde 

Haintuche 
St1ele1che 
Felda ho rn 
Vcgelk1rsche 
Bergohorn 

Gewöhnlicher Schneeball 
Eberesche 
Ha s eI 
Pfaffenhütchen 
Hartr1egel 
Heckenkirsche 
Ligus ter 
Schwarzer Holunder 
E1ngriffeliger We1ßd o r n 

DER KREISSTRASSE UND IHREN ENTWÄ SS ERUNGSANLAGEN DARF KEIN AB - UND REGEN'•ASSER 
AUS OEM PLANUNGSGEBET ZUGEFÜHRT WERDEN . 

~ SICHTFLÄCH EN DIE VON JEGLICHER BEBAUUNG , VON FA HRZEUGEN UND VON EINER 
~ BE PFLANZUNG VON ÜBER O.Sm HÖHE ÜBER OK. KREISSTRASSE FREIZUHALTEN SIND . 

Iri Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

Planungsrechtliche Festsetzungen gern. § 9 BauGB in Verbindung 
mit der Ba~NVO und bauorDnungsrechtliche Festsetzungen gern. 
§ 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 118 HBO. 

1.1 PKW-Stellplätze, Garagenzufahrten, Hoffl~ che n und Ter­
rassen sind in wassergebundener Bauweise herzustellPr~ 

(z . 8. Ve r bundpflaster mit fase, Natur sle1 npf]a s ter 
oder wassergebun .... dene. Schotterdecke ) soweit kein Schadstoffeintrag 
1n das Grundwasser zu be fi.Jrchten ist. 

1-2 für die rückwärtigen Einfriedigungen der Grundstücke 
sind ausschließlich offene Holzzäune oder Drahlqe­
flächte mit Pfosten zulässig. Die Errichtung \.On M<1 \1 rr n 
s ind unzulässig. 

1 . 3 Es sind mindestens 60?0 der nicht übt.'f-
baulen Grundstücksfläche als Garten oder CrünflärhP 
anzulegen . Diese r1ächen ·sollen 25?~ Baum- und St r <:such­
p flanzun g enthalten (1 Baum= 10m 2 ; 1 Strauch= lmi . 
Alle bestehenden Obstbäume und LaubbäumP außerhalb rlf• r 

für die Bebauung beanspruchten rlächen sind zu erh2llt·r1. 

t .4 Bei not wendigen Grundstückszufahrten dürfen die off~nen' Gräben 
nur auf einer länge von jeweils 6 m verrohrt we rden . 

1. S Auf allen Pkw- Stellfächen ist fU r jeweils vier Stellplatze ein grosskroniger heimisc her 
Laubbaum zu pflan.zen u_ zu unterhalten 
Vorhandene Obst- u. Laubbaume sind zu erhalten Falls ihre Erhaltu ng nicht möglich isr , 
sind sie du rch Neupflanz ung zu erset zen 

1. 6 Gern _ '1 Ab:s.5 BauNVO sind innerha lb des 

Gewerbegebietes Lebensm itte lmärkte nicht zulassig. 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Aufstellung des Planes durch 
Gemeindevertretung beschlo 

BÜRGERBETEILIGUNG 
Bürgerbeteiligung ist erfolgt durch 

~-~...,-~-an'"'do-lk L_ . FFENTLICHE AUSLEGUNG am . ;ip . -. !1 .· .1.9.S.7 ....... . 
~~ 13 '/.r ,LJ M 29 2 B S .::,~ -~ . . 1 14 . 3 . 1988 "' ,,,...,..,,.,,.......,, ,.,. 

.g r· ~ ~ 

:?„ . 0 °" -- ii;• 
~ ~ 

OFFENLEGU NG 
Nach Beteiligung der NachbargemC" i nden 
und der Träger öffentl 1cher Belange 
vom.-~.· . 4 .... 1~~~. bi s .. ~.•.~ .-.1~~8 ..... . 
öffentlich ausgelegt 
Oie Bekanntmachung der Aus legu09 war gern. 
Hauptsatzung am .. 25.-. 3 ... ~~Q&v ollenoet 

ERNEUTE OFFENLEGUNG 
VOM 11 . 7 . 1988 BIS 12 . 7 . 1988 
VERÖFFENTLICHT AM 1 . 7 

Das ,\ nzeigP.v~rtahren nach § 11 Abs. 3 Ba.uGB 
wurde. G ur.::.1 :!~·:,iü h rt. 

Die V;;;rl•.~ ::z;.; : ;'J von Rechtsvorschriften wird 
nicht geltc;1d Q9macht. 

„ '• D'Z '0 Bß 
Verfügung von1 .... f „7:.„~ .. : .. 1.~ - ----- - · 
Az.: 3·1 - 61 d 04/01 -
Der Regierung.spräsid..Aii.:l.l'h;;. 

Im Auftr 

c11l 

GEMEINDE EBSD RGRUND 
ORTSTEIL DREIHAUSEN 
BEBAUUNGSPLAN NR. 7 

PLANUNGSSTAND: FE:El. 19aö, :JUtti 19BB , 5EP; . 1~88 

BAUASSESSOR DlPL. l~~G. 
ADOLF W. DAMM ARCHITEKT 

Aktuallisierte 
Planfassung 
mit eingearbeiteter 
1. Änderung und 
neuen Katastergrenzen 

Stand: Jan. 1996 
ING.·BÜ RO DIPL.·ING. 
ZICK · HESSLER 
SCHULSTRASSE 30 
35435 WETTENBERG 2 
T E l. 0 64 06 · 91 00 . O 


